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Inhalt der Tora-Lesung 
Diese Parscha bietet eine recht vielseitige Sammlung von Gesetzen, die sich auf das ge-
sellschaftliche Leben und das der Familie beziehen. Es sind dies in erster Linie die 
Rechte des Erstgeborenen, die Entschädigung für allerlei Arten von Gewalttaten, Miss-
bräuchen und ungesetzliche Bereicherung, die Bedingungen für Übertritt, die Eheschei-
dung, die Schwagerehe, Schadenersatz und schliesslich die Erinnerung an den heimtücki-
schen Überfall Amaleks.  
Der jüdische Staat, den wir in Parscha Schoftim behandelt haben, betrachtet die Aus-
übung der Verantwortung des Familienvaters als gleichwertig, wenn nicht sogar überge-
ordnet derjenigen als Bürger. Es ist nicht der Staat, der den Vorrang hat und der seine 
Rechte zum Nachteil derjenigen der Familie geltend machen kann. Das Gegenteil ist der 
Fall: die Familie ist das wesentliche Element der jüdischen Gemeinschaft.  
Die jüdische Ehe besitzt äusserlich die Formen eines Vertrages nach Art eines Assozia-
tionsvertrags, wie er in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen üblich 
ist. Das Zeremoniell, die gesetzlichen Modalitäten und selbst die Begriffe in den Doku-
menten, welche die Ehe begleiten, bestätigen diese Theorie. Es gibt indessen einen 
grundlegenden Unterschied zwischen der Ehe und anderen Verträgen. Die jüdische Ehe-
schliessung, wenn sie auch auf gewisse Weise dem Modus des Zivilrechts folgt, unter-
scheidet sich von den üblichen Verträgen durch das Vorhandensein von Rechten und 
Pflichten, die unabhängig vom Willen der Partner sind. Der Zweck der Ehe ist ein dop-
pelter: Die Verbindung der Frau als wahrer Gefährtin mit dem Mann und des Mannes mit 
der Frau, und die Erzeugung von Kindern, die als die kostbarste Frucht des menschlichen 
Lebens betrachtet werden.  
Das Andenken an Amalek wird schliesslich in Erinnerung gerufen, gerade wegen der so 
typischen antisozialen Haltung dieses Volkes. Amalek hat mit Absicht den Angriff von 
hinten gewählt, lieber als den offenen Kampf von Angesicht zu Angesicht; Amalek hat es 
vorgezogen, die Nachzügler und Kranken niederzuschlagen, statt eine Schlacht zu liefern 
- er bleibt die Verkörperung eines Geistes, den wir beständig und an allen Fronten zu be-
kämpfen haben werden.  
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ZUM SCHABBAT 
Tora: Dewarim (5. Buch Moses), 21:10 - 25:19 íéøáã  àë, é - äë, èé
Haftara: Jeschajahu (Jesaja), 54:1-10 åäéòùé  ãð, à-é



Inhalt der Haftara-Lesung 
Die Haftara ist die fünfte Haftara der Tröstung. Ihre Botschaft ist die ewige Gnade 
G’ttes. Denn die Berge mögen weichen, und die Hügel mögen wanken, so wird 
meine Huld von dir nicht weichen. Dies zeichnet dem Israeliten die heilige Pflicht 
auf, G’ttes Liebe nachzueifern und die Mahnung der Parscha zu Menschlichkeit 
und Mitleid genau zu beobachten. In der Haftara wird auch der Wiederaufbau Jeru-
schalajims beschrieben. 
  

Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
von Prof. Dr.  Alfred Bodenheimer, Zürich 

In der Sidra finden wir eine Anzahl von Geboten und Verboten, die festlegen, wie 
der Mensch sich gegenüber Mitmenschen, aber auch gegenüber Tieren zu verhalten 
hat. Wie haben wir mit einer weiblichen Kriegsgefangenen umzugehen, die wir be-
gehren, wie mit dem Pfand eines zahlungsunfähigen Schuldners, wie mit einer 
Frau, von der wir uns scheiden lassen wollen, wie mit einem seinem Herrn entlau-
fenen Sklaven, der bei uns Zuflucht sucht, wie aber auch mit der Mutter von Jung-
vögeln, die wir aus dem Nest holen wollen. Wie in vielen anderen Bereichen auch 
(etwa im Verhalten gegenüber dem jüdischen Knecht oder im Belassen einer Ecke 
ungeernteten Getreides für die Witwen und Waisen) ist der Grundsatz, der diesen 
Geboten und Verboten eingeschrieben ist, eine implizite Definition der Stellung des 
sozial Bessergestellten gegenüber dem Schwächeren. Soziale Ungleichheit, so lässt 
sich diese Botschaft zusammenfassen, kann nicht beseitigt werden, sie darf aber 
nicht mit sozialer Ungerechtigkeit verbunden sein. Privater Besitz ist erstrebens-
wert, er birgt aber zugleich in sich die Anlage, anderen ebenfalls zugute zu kom-
men. 
Dass es dabei, wohlgemerkt, nicht nur um die sozial vollkommen Wehrlosen, Wit-
wen und Waisen eben oder einkommenslose Ehefrauen geht, sondern dass auch das 
Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer von diesem Grundsatz geprägt 
ist, zeigt ein weiteres in dieser Sidra thematisiertes Gebot: In den Versen 24:14–15 
heisst es (nach der Übersetzung von S. R. Hirsch): «Vorenthalte nichts einem Ta-
gelöhner, der arm und dürftig ist, von deinen Brüdern oder von dem Fremden, der 
in deinem Lande wohnt, in deinen Toren. An seinem Tage gib ihm seinen Lohn und 
lasse die Sonne nicht darüber untergehen; denn er ist arm und ihm (dem Lohn) zu 
trägt er seine Seele. Möge er nicht über dich zu Gott schreien, und an dir würde 
Sünde sein.» Hirsch verweist (wie viele andere) darauf, dass schon im 3. 
B.M.19:13 dieses Verbot ausgesprochen wird, dass es hier aber spezifisch im Hin-
blick auf die bevorstehende Eroberung des Landes zur Sprache kommt. Erst mit der 
Niederlassung im Lande beginnt nämlich, wie Hirsch anfügt, die praktische Be-
deutung der Gesetze, die das Verhältnis der Begüterten gegenüber den Ärmeren re-
geln – in der Wüste sind ja, zumindest was elementare Fragen wie die Ernährung 
durch das Manna betrifft, alle gleich. 



Wohlgemerkt: Es geht hier gar nicht darum, dass der Tagelöhner nicht bezahlt 
würde. Die Ausbeutung beginnt schon dort, wo er, der von der Hand in den Mund 
lebt, nach verrichteter Arbeit auf später vertröstet wird. Der Arbeitgeber, der oft 
durchaus von dem Gefühl ausgehen kann, dass der Tagelöhner ihn nicht verklagen 
wird, um sich zukünftige Aufträge nicht zu verscherzen, mag noch zuwarten wol-
len, weil er das Geld gerade investiert hat, weil er dafür etwas verkaufen müsste, 
dessen Preis, wie er hofft, in den nächsten Wochen steigen wird, weil das Ge-
burtstagsgeschenk für die Tochter gerade Priorität hat, oder aus welchen Gründen 
immer. Die Thora kehrt genau diese Prioritätenliste um. (Nur wenn der Auftrag-
geber das Geld nicht flüssig hat, wenn er etwa durch die Arbeit des Tagelöhners 
erst in die Lage kommt, später Geld verdienen zu können, gilt das Gesetz der Zah-
lung am selben Tage nicht. Der Autor des Sefer Hachinuch betont aber, der Auf-
traggeber solle grundsätzlich dafür sorgen, dass er das Geld habe, bevor er den Ta-
gelöhner engagiert.) 
Der Babylonische Talmud (Baba Mezia 112a) erklärt, was «ihm zu trägt er meine 
Seele» bedeutet: «Weswegen ist dieser auf die Rampe gestiegen und hat sich in den 
Baum gehängt und hat den Tod riskiert? Nicht etwa für seinen Lohn?» Nicht nur 
metaphorisch also liest der Talmud den Satz, dass «die Seele» des Tagelöhners am 
Lohn hängt. Er riskiert sein Leben, um genau diesen Lohn zu erhalten – wenn er 
ihn nicht erhält, nimmt man ihm gewissermassen das Leben, das er bereit war zu 
riskieren. 
Diese Betonung vom Wert der Arbeit und von der Verpflichtung, sie zu vergüten, 
lässt aber auch eine Assoziation zu einer uralten sozialistischen Kritik an der 
Sprachregelung des Kapitalismus entstehen. Wieso, so wurde damals gefragt, heis-
sen die Arbeitenden Arbeitnehmer, während die, für die sie arbeiten, Arbeitgeber 
genannt werden? Geben denn nicht die Arbeitenden ihre Arbeit, mit der ein Mehr-
wert erzielt wird, und die, für die sie arbeiten, nehmen diese Arbeit entgegen und 
vergüten sie mit einem Teil des erreichten Mehrwerts? Ist es immer der Besserge-
stellte, der gibt, und der sozial Schwächere, der nimmt? Sollten die Begriffe Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer nicht umgekehrt gebraucht werden?  
Die Thora und der Talmud scheinen diesem Vorschlag gegenüber nicht ganz abge-
neigt. Der Arbeitende gibt das, was er zu geben hat, also die Arbeit und die darin 
investierte Zeit und Energie, normalerweise, bevor er den dafür vereinbarten Ge-
genwert in Form von Geld erhält. Sieht sich der, für den er arbeitet, als Empfan-
gender, als Nehmender, so schärft dies das Bewusstsein für seine Verpflichtung, 
dieses Empfangene umgehend zu entgelten. 
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Heute (2. September): 
Mincha und Gedanken zum Wochenabschnitt 20.13 
Maariw 20.53 
Wochentags: 
Morgens: Sonntag (3. September) 07.45 
 Montag bis Freitag (4. - 8. September) 06.45 
Abends: Sonntag bis Donnerstag (3. – 7. September) 19.00 
Schabbat Ki Tawo (8./9. September): 
Eingang (Mincha & Maariw) 18.45 
Schacharit  08.30 

 
  

Solange die politische Situation in Israel es erfordert, sagen wir: 
eðé Åç Çà ì Åà Èø ÀNÄéÎúé ÅaÎì Èk íé Äðeú Àp Èä ä Èø Èö Àa äÈé Àá ÄL Àáe ,ò ÈäBíé Äã Àî ïé Åa Èi Çaí ïé Åáe ä ÈL ÈaÇi Ça,
÷ Èn ÇäBí í Åç Çø Àé í Æäé ÅìÂò é ÀåBí Åàé Äö ä Èø Èv Äî ä ÈçÈå Àø Äì ä Èì Åô Âà Åîe à ÀìBä Èø ãea Àò ÄM Äîe ä Èl Ëà Àâ Äì,

à Èz ÀL Çä à ÈìÈâ Âò Ça ï Çî Àæ Äáe áé Äø È÷ ,ð ÀåÉø Çîà ï Åî Èà.    (Übersetzung siehe Sefat Emet, S. 59)

WEGWEISER DURCH DAS SCHABBAT-GEBET 
 Sefat Emet Schma 
 (Rödelheim) Kolenu 
 Seite Seite 

Segenssprüche am Morgen: Adon olam 3-13 20-37 
Beginn der Lobverse: Baruch sche-amar 17-32 292-328 
Fortsetzung der Lobverse: Nischmat kol chaj 101-104 328-334 
Segenssprüche vor dem Schema Jissrael: Barechu 104-109 336-344 
Schema Jissrael und Segenssprüche danach 109-113 344-350 
Leise Amida (Stehgebet) mit lauter Wiederholung 113-118 352-364 
Tagespsalm: Mismor schir 84-85 366-368 
Wechselgesang bei offener Lade: An’im semirot 301-302 374-376 
Ausheben der Tora und Segenssprüche zur Lesung 118-120 378-390 
Gebete nach der Haftara: Jekum purkan 120-121 390-394 
Gebet für das Vaterland (auf deutsch) Blaues Buch 10 
Gebet für Israel Blaues Buch 10 394-396 
Aschrej und Einheben der Tora 124-125 400-404 
Leise Mussaf-Amida mit lauter Wiederholung 126-132 406-420 
Ejn kelokejnu und Abschnitte aus dem Talmud 134-135 422-426 
Schlussgebet: Alejnu 65 428-430 
Kaddisch der Trauernden 64 430 


